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§1
Zweck des Gesetzes
Dieses Gesetz dient der Ausfiihrung des Achten Buches Sozialgesetzbuch — Kinder-
und Jugendhilfe —,soweit nicht im Kindertagesbetreuungsgesetz in der Fassung der
Bekanntmachung vom 4. September 2002 (GVBI. S. 292), in der jeweils geltenden
Fassung etwas anderes bestimmt ist.

Erster Abschnitt
Allgemeine Vorschriften

§2
Aufgaben der Jugendhilfe

(1) Jugendhilfe erbringt Leistungen und erfillt andere Aufgaben zugunsten junger
Menschen und ihrer Familien nach § 2 des Achten Buches Sozialgesetzbuch. Sie
dient der Verwirklichung der Ziele des § 1 Abs. 3 des Achten Buches Sozialge-
setzbuch.



(2) Die Jugendhilfebehoérden sollen die Bedirfnisse und Interessen junger Menschen
auch fachiubergreifend, insbesondere gegentber den fur Schule, Gesundheit,
Stadtentwicklung, Verkehrsplanung, Umweltschutz, Arbeitsmarkt, Wohn- und
Wohnumfeldgestaltung zustandigen Verwaltungen, zur Geltung bringen. Gemein-
sam soll darauf hingewirkt werden, positive Lebens- und Entwicklungsbedingun-
gen fur junge Menschen sowie eine kinder- und familienfreundliche Lebenswelt zu
schaffen und zu erhalten.

§3
Grundsatze der Organisation und Gestaltung von Leistungen

(1) Dienste und Einrichtungen der Jugendhilfe missen tberschaubar organisiert so-
wie drtlich und zeitlich leicht zuganglich sein. Die Leistungen sollen unmittelbar an
die Alltagserfahrungen, Lebenslagen und 6rtlichen Bedingungen der jungen Men-
schen und Familien anknupfen. Grundsatzlich ist solchen Arbeitsweisen der Vor-
zug zu geben, die den Verbund unterschiedlicher Einrichtungen und Dienste er-
maoglichen.
(2) Unter Berticksichtigung der unterschiedlichen Problemlagen von Madchen und
Jungen sind Leistungen so zu gestalten, dass sie der Verwirklichung der Gleich-
berechtigung von Frauen und Mannern dienen und helfen, Benachteiligungen ab-
zubauen. Dazu sind auch geschlechtsspezifische Leistungen zu entwickeln und
anzubieten.
(3) Jugendhilfe hat der Ausgrenzung und Randstandigkeit entgegenzuwirken und
dabei Toleranz und gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe zu férdern. Dies
gilt auch fur den Umgang mit Menschen unterschiedlicher sexueller Identitat.
(4) Leistungen sind so auszurichten, dass
1. jungen Menschen mit Behinderungen eine gleichberechtigte Teilnahme ge-
meinsam mit nicht behinderten Menschen ermdéglicht und spezialisierte Ange-
bote auf unerlassliche Ausnahmen beschrankt werden,

2. die sozialen und kulturellen Interessen und Bedtirfnisse auslandischer junger
Menschen und ihrer Familien berlcksichtigt werden und

3. das Zusammenleben verschiedener Kulturen und die Aufgeschlossenheit fiir-
einander geférdert werden.

§4
Freie und o6ffentliche Jugendhilfe

(1) Freie und offentliche Jugendhilfe arbeiten zum Wohl junger Menschen und ihrer
Familien partnerschaftlich zusammen. Die Jugendhilfebehérden wirken darauf hin,
dass die Leistungen der 6ffentlichen Jugendhilfe und der freien Jugendhilfe recht-
zeitig aufeinander abgestimmt werden.

(2) Ziel der partnerschaftlichen Zusammenarbeit ist es, die fur die Weiterentwicklung
der Angebote und Hilfen verfiigbaren Mittel und Krafte so einzusetzen, dass ein
vielfaltiges, bedarfsgerechtes und wirksames Leistungssystem in der Jugendhilfe
gewahrleistet ist. Die Gesamtverantwortung fur das Erreichen dieses Ziels nimmt
fur den Bezirk das Jugendamt, auf gesamtstadtischer Ebene die fur Jugend und
Familie zustandige Senatsverwaltung wahr.



(3) Die Zusammenarbeit soll insbesondere erreicht werden durch

1. Bildung von Arbeitsgemeinschaften nach 8§ 78 des Achten Buches Sozialge-
setzbuch,

2. Vereinbarungen uber die Inanspruchnahme von Einrichtungen und Diensten
der freien Jugendhilfe nach 8§ 77 des Achten Buches Sozialgesetzbuch in Ver-
bindung mit § 49,

3. Beteiligung der freien Jugendhilfe im Rahmen der Jugendhilfeplanung und ihre
Mitwirkung in den Jugendhilfeausschissen und im Landesjugendhilfeaus-
schuss und

4. Anregung und Unterstitzung von regionalen Arbeitsgemeinschaften, die eine
Vernetzung der im Stadtteil tdtigen Projekte, Einrichtungen, Dienste und Veran-
staltungen im Bereich der freien und 6ffentlichen Jugendhilfe ermdglichen und
das Zusammenwirken bei der Ausgestaltung der Lebenswelt von Kindern und
Jugendlichen auch unter Einbeziehung von Nachbarschaftshilfe férdern sollen.

(4) Soweit geeignete Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen von anerkannten

Tragern der freien Jugendhilfe betrieben werden oder rechtzeitig geschaffen wer-

den kénnen, soll die 6ffentliche Jugendhilfe von eigenen Mal3nhahmen absehen.

Die o6ffentliche Jugendhilfe soll die freie Jugendhilfe nach Maf3gabe des Achten

Buches Sozialgesetzbuch und dieses Gesetzes férdern und dabei die verschiede-

nen Formen der Selbsthilfe starken.

§5
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

(1) Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen entsprechend ihrem Entwicklungs-
stand an allen sie unmittelbar betreffenden Entscheidungen und Mal3nahmen der
Jugendhilfebehorden ist zu gewahrleisten. Sie sind rechtzeitig, in geeigneter Form
und mdoglichst umfassend zu unterrichten. Mit ihnen sollen persoénliche Gesprache
gefuhrt werden. Sie sind berechtigt, eine Person ihres Vertrauens zu beteiligen.

(2) In den Einrichtungen der Jugendhilfe sollen durch Vertretungen der jungen Men-
schen Moglichkeiten der Mitwirkung sichergestellt werden.

(3) In jedem Beazirk sind dariber hinaus geeignete Formen der Beteiligung von Kin-
dern und Jugendlichen an der Jugendhilfeplanung und anderen sie betreffenden
Planungen zu entwickeln und organisatorisch sicherzustellen Dabei ist der Be-
zirksschulerausschuss in die Beteiligung einzubeziehen. Die Aufgaben nach
Satz 1 und 2 sind unmittelbar dem fiir Jugend zustandigen Mitglied des Be-
zirksamts zuzuordnen und fachlich zu unterstiitzen, zu betreuen sowie vom Ju-
gendhilfeausschuss zu begleiten. Den Kindern und Jugendlichen soll Gelegenheit
gegeben werden, ihre Interessen und Belange herauszufinden, sie zu auf3ern und
sie gegeniiber den verantwortlichen Personen und Stellen zu vermitteln. Uber die
Mafl3nahmen und Erfahrungen soll dem Jugendhilfeausschuss regelméafig berich-
tet werden.



Zweiter Abschnitt
Allgemeine Jugendarbeit

§6
Aufgaben und Ziele der Jugendarbeit

(1) Die Jugendarbeit nach 8§ 11 des Achten Buches Sozialgesetzbuch erméglicht jun-
gen Menschen die Entdeckung, Erprobung und Entfaltung ihrer persénlichen Fa-
higkeiten aufRerhalb von Familie, Schule und Arbeitswelt und fordert die eigen-
standigen Zusammenschlisse von jungen Menschen. Sie soll junge Menschen
befahigen, ihren Interessen selbst Geltung zu verschaffen und gesellschaftliche
und soziale Mitverantwortung zu Ubernehmen.

(2) Die Jugendhilfebehérden sollen Orte und Raume zur individuellen Entwicklung
bereitstellen und auf die Schaffung notwendiger Gemeinbedarfseinrichtungen
hinwirken. Fur Madchen und junge Frauen sind zum Abbau von Benachteiligun-
gen in ausreichendem MalRRe auch eigene Freirdaume und Einrichtungen zu schaf-
fen, in denen Selbstandigkeit und Selbstverwirklichung entwickelt und geférdert
werden kdnnen.

(3) Die auf3erschulische Jugendbildung im Rahmen der Jugendarbeit ist zugleich ein
eigenstandiger Teil des Berliner Bildungswesens und soll dazu beitragen,

1. gesellschaftliche und personliche Auseinandersetzungen mit friedlichen Mitteln
zu fuhren,

2. das Verhaltnis des Menschen zur Natur und seine Stellung in der Natur zu ver-
stehen,

3. Toleranz gegenuber anderen Weltanschauungen, Kulturen, Lebensformen und
Glaubensbekenntnissen zu fordern und

4. Uberkommene Geschlechtsrollen in Frage zu stellen und die gesellschaftliche
Gleichstellung von Frauen und Mannern zu férdern sowie

5. Offenheit und Akzeptanz gegentber der Lebensweise aller Menschen unab-
hangig von ihrer sexuellen Identitat auszubilden und zu férdern.

(4) Die Angebote der Jugendarbeit richten sich an alle jungen Menschen, werden
entsprechend der zunehmenden Verselbstéandigung junger Menschen und an das
Lebensalter angepasst bereitgestellt und sollen so rechtzeitig zur Verfligung ste-
hen, dass MalRnahmen der Jugendsozialarbeit und Hilfe zur Erziehung nur im
nicht vermeidbaren Umfang erforderlich werden.

87
Jugendverbandsarbeit

Demokratisch organisierte Jugendverbande und Jugendgruppen haben auf Grund
der durch sie gewahrleisteten Eigenverantwortlichkeit junger Menschen eine tragen-
de Funktion in der Jugendarbeit. Sie werden insbesondere durch Zuwendungen
nach den Mal3gaben des § 47 gefordert.



§8
Einrichtungen und Veranstaltungen der bezirklichen Jugendarbeit

Die Jugendamter betreiben, bieten an oder férdern insbesondere Jugendfreizeitstat-
ten in ihren verschiedenen Auspragungen, internationale und nationale Begegnun-
gen, Ferienlager und andere Maflinahmen der Kinder- und Jugenderholung, Veran-
staltungen der politischen Jugendbildung, der kulturellen und stadtteilorientierten Ju-
gendarbeit sowie Veranstaltungen zur musischen, spielerischen und sportlichen Be-
tatigung und Forderung der Jugend.

§9
Gesamtstadtische Angebote und Einrichtungen

Die fur Jugend und Familie zustandige Senatsverwaltung betreibt oder férdert Ein-
richtungen, Projekte und Veranstaltungen, soweit sie den bezirklichen Bedarf tber-
steigen, insbesondere Jugendbildungsstatten, Jugendherbergen und Modellprojekte
zur Weiterentwicklung der Jugendarbeit.

§ 10
Ehrenamtliche Jugendarbeit

(1) Personen, die ehrenamtlich in férderungswurdigen Verbanden oder Organisatio-
nen der Jugendarbeit tatig sind und ihre Befahigung hierflr nachgewiesen haben,
soll von ihrem Arbeitgeber ein Sonderurlaub fir leitende und helfende Tatigkeiten,
die dem Zweck der Jugendarbeit nach 8§ 11 des Achten Buches Sozialgesetzbuch
dienen, gewahrt werden.

(2) Der Sonderurlaub soll bis zu zwolf Arbeitstagen im Kalenderjahr gewéahrt und
hdchstens auf drei Veranstaltungen jahrlich verteilt werden. Er ist nicht auf das
nachste Jahr Ubertragbar.

(3) Die Gewahrung von Sonderurlaub fiir Angehorige des offentlichen Dienstes, die
ehrenamtlich in der Jugendarbeit tatig sind, richtet sich nach den geltenden Vor-
schriften.

Dritter Abschnitt
Jugendsozialarbeit

8§11
Jugendberufshilfe

(1) Sozial benachteiligte und individuell beeintrachtigte jungen Menschen sollen sozi-
alpadagogische Hilfen erhalten, soweit der Zugang zu schulischer, betrieblicher
und aul3erbetrieblicher Bildung oder die Eingliederung in die Arbeitswelt nicht
durch geeignete Leistungen anderer Sozialleistungstrager sichergestellt wird. So-
zialpadagogische Hilfen sind insbesondere Bildungsveranstaltungen, berufsorien-
tierende und berufsvorbereitende Mal3nahmen, Beratungsangebote und sozialpa-
dagogische Begleitung oder Betreuung wéahrend des Ubergangs zwischen



Schule und Erwerbsleben. Die Leistung von dartber hinaus gehenden sozialpéa-
dagogisch begleiteten Ausbildungs- und Beschaftigungsmal3nahmen setzt voraus,
dass diese Leistungen nicht nach dem Zweiten oder Dritten Buch Sozialgesetz-
buch sichergestellt sind.

(2) Die Angebote nach Absatz 1 sollen mit den Mafinahmen der Schul- und Arbeits-
verwaltung, dem Landesarbeitsamt, dem Landesausschuss fiir Berufsbildung so-
wie den Tragern betrieblicher und aulR3erbetrieblicher Ausbildungs- und Beschafti-
gungsangebote abgestimmt werden. Sie stehen in der Regel jungen Menschen
bis zur Vollendung des einundzwanzigsten Lebensjahres zur Verfligung. In be-
grundeten Einzelfallen, insbesondere zur Beendigung einer begonnenen Qualifi-
zierung oder Ausbildung und der anschlieRenden notwendigen Ubergangshilfe zur
Verselbstandigung sollen die Malinahmen tber das einundzwanzigste Lebensjahr
hinaus weitergeflihrt oder erstmals angeboten werden.

8§12
Sozialpadagogisch begleitete Wohnformen

Sozialpadagogisch begleitete Wohnformen nach 8§ 13 Abs. 3 des Achten Buches
Sozialgesetzbuch sind eigenstandige Hilfen der Jugendsozialarbeit, die insbesonde-
re in Einzelwohnungen, Wohngemeinschaften, Heimen oder Jugendhausern sowie in
Verbundprojekten des Arbeitens und Wohnens angeboten werden kénnen. Die sozi-
alpadagogische Begleitung soll auf der Grundlage einer bereits gegebenen Befahi-
gung zu selbstandiger Lebensflhrung Integrationshilfen zum Ausgleich sozialer Be-
nachteiligung oder zur Uberwindung individueller Beeintrachtigungen sicherstellen.
Sie unterstitzt mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung schulische oder berufsbil-
dende MalRnahmen oder Angebote der beruflichen Eingliederung.

§13
Aufsuchende Jugendsozialarbeit

Aufsuchende Jugendsozialarbeit wendet sich insbesondere an alleingelassene, ag-
gressive, resignative, suchtgefahrdete oder straffallig gewordene junge Menschen
und fordert deren soziale Integration. Die Angebote sind unmittelbar im Lebensfeld
der jungen Menschen zu organisieren. Sie umfassen Einzelberatung, Gruppenarbeit,
Projektarbeit und Stadtteilarbeit. Das Jugendamt hat Vorsorge zu treffen, dass es
diese Angebote bei akutem Bedarf auch kurzfristig erméglichen kann.

8§14
Schulbezogene Jugend- und Jugendsozialarbeit

(1) Schulbezogene Jugendarbeit soll durch eigene Bildungsmalinahmen und freizeit-
padagogische Angebote dazu beitragen, die unterschiedlichen Lebensraume der
Schule, der Familie und der Freizeit zu verbinden. Die Trager der Jugendarbeit
sollen geeignete Malinahmen entwickeln und diese in Abstimmung mit den betei-
ligten Schulen den Schilerinnen und Schilern anbieten. Es soll darauf hingewirkt
werden, dass Angebote und Projekte Entwicklungsmdglichkeiten im Rahmen des
Schulalltags finden und sich die Schule zum Gemeinwesen hin offnet.



(2) Schulbezogene Jugendsozialarbeit hat den Auftrag, in eigener Verantwortung die
schulische Bildungsarbeit zu unterstitzen und zu ergédnzen, insbesondere durch
Beratungsangebote fur Schiler, Eltern und Lehrer bei Konflikten und Problemen.
Sie soll die Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendamt sowie zwischen
Schule und den Tragern der freien Jugendbhilfe fordern.

(3) Jugendlichen, die ihre Schulpflicht erflillt haben und auf weiterfiihrende schuli-
sche Angebote nicht mehr ansprechen, kann in Einrichtungen der Jugendsozial-
arbeit in freier Tragerschaft die Vorbereitung auf die Nichtschilerprifung zum
nachtraglichen Erwerb einer dem Hauptschulabschluss oder dem erweiterten
Hauptschulabschluss gleichwertigen Schulbildung nach 8§ 60 Abs. 3 des Schulge-
setzes fur Berlin vom 26. Januar 2004 (GVBI. S. 26) in der jeweils geltenden Fas-
sung ermoglicht werden.

Vierter Abschnitt
Kinder- und Jugendschutz

§15
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

(1) Der erzieherische Kinder- und Jugendschutz soll vorbeugend junge Menschen
befahigen, den vielfachen Gefahrdungen in einer Gesellschaft zu begegnen und
mit ihnen eigenverantwortlich umzugehen. Dabei sollen auch die Eltern und ande-
re Erziehungsberechtigte in die Lage versetzt werden, ihre Erziehung diesem Ziel
entsprechend zu gestalten.

(2) Zum Schutz vor gefahrdenden Einflissen, Handlungen und Suchtstoffen sind die
Jugendamter verpflichtet, geeignete Angebote der Kinder- und Jugendarbeit, ins-
besondere auch medienpadagogischer und suchtvorbeugender Art sowie Bil-
dungs- und Beratungsangebote fiir Eltern und andere Erziehungsberechtigte be-

reitzustellen.

8§16
Besonderer Schutz junger Menschen

(1) Junge Menschen sind vor Missbrauch, Vernachlassigung und Gewalt, auch in der
Familie, wirksam zu schitzen. Die Jugendhilfebehdérden sollen durch Offentlich-
keitsarbeit sowie durch Fortbildung von Fachkraften in Einrichtungen der Jugend-
hilfe, in Schulen sowie in Polizei und Justiz die hierflr geeigneten Mal3hahmen an-
regen oder durchfihren.

(2) Zur Durchfuhrung der Inobhutnahme nach 8 42 des Achten Buches Sozialgesetz-
buch in Krisen- und Gefahrdungsfallen sind die Jugendhilfebehdrden in Zusam-
menarbeit mit der freien Jugendhilfe verpflichtet, geeignete sozialpadagogische
Unterbringungs- und Betreuungsmaglichkeiten zu schaffen und vorzuhalten, um
Kindern und Jugendlichen zu jeder Tages- und Nachtzeit Zuflucht und Betreuung
zu gewahren. Fir jingere Kinder soll stets die Moglichkeit der Inobhutnahme in
einer familiaren Bereitschaftsbetreuung geprtft werden. Fir die Inobhutnahme
von Méadchen und jungen Frauen zum Schutz vor Gewalt sollen geschlechtsspezi-
fische Angebote bereitgestellt werden. Fir suizidgefahrdete Minderjahrige ist eine
problemspezifische Betreuung zu gewahrleisten.



8§17
Jugendarbeitsschutz

Die Jugendhilfebehdrden haben die zustandige Behdrde zu benachrichtigen, wenn
ihnen Tatsachen bekannt werden, die die Annahme rechtfertigen, dass Verstol3e
gegen Bestimmungen des Jugendarbeitsschutzgesetzes vom 12. April 1976 (BGBI. |
S. 965), zuletzt geandert durch Artikel 2 Abs. 2 des Gesetzes vom 31. Mai 1994
(BGBI. I S. 1168), vorliegen.

§18
Unterstltzung der Polizei, Unterrichtung des Jugendamts

(1) Das Jugendamt hat die Polizeibehérden bei der Wahrnehmung von polizeilichen
Aufgaben zum Schutze Minderjahriger und bei der Bekdmpfung des Drogenmiss-
brauchs und der Jugendkriminalitat im Rahmen seiner Aufgaben und Befugnisse
zu beraten und zu unterstitzen. Die Polizei unterrichtet das Jugendamt in allen
Fallen, in denen MalRnahmen zum Schutze Minderjahriger erforderlich erscheinen.

(2) Sind in einem Bezirk polizeiliche Malinahmen allgemeiner Art oder gréf3eren Um-
fangs, die Minderjahrige betreffen, beabsichtigt, so soll vorher das Jugendamt ge-
hort werden. Haben die Malinahmen Uberbezirklichen Charakter, so soll auch die
fur Jugend und Familie zustandige Senatsverwaltung gehort werden.

(3) Zur Sicherstellung der notwendigen Zusammenarbeit vereinbaren die Jugendam-
ter und Polizeidirektionen ein Verfahren zum regelméaRigen Informations- und Er-
fahrungsaustausch und zur Information der fallzustédndigen Fachkréfte in den Ju-
gendamtern in Fallen der Intensivtaterschatft.

§19
Uberwachung der Jugendschutzvorschriften

(1) Bei Uberwachung der Einhaltung der Vorschriften des Jugendschutzgesetzes vom
23. Juli 2002 (BGBI. S 2730) in der jeweils geltenden Fassung, sind die Dienstkrafte
der zustandigen Behorden befugt, die Raume der in Absatz 3 naher bezeichneten
Ortlichkeiten und Betriebe wihrend der Arbeits-, Betriebs- oder Geschiftszeit zu be-
treten, dort Prifungen und Besichtigungen vorzunehmen und in die geschaftlichen
Unterlagen Einsicht zu nehmen. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung
(Artikel 13 Abs. 1 des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschrankt.

(2) Ist eine Prifung von Gegenstanden im Sinne des § 18 Abs. 1 des Jugendschutzge-
setzes in den Raumen des Betriebs nicht oder nur unter erheblichen Schwierigkeiten
maoglich, sind der Inhaber und die in den Raumen beschaftigten Personen verpflich-
tet, die Schriften den Dienstkraften der in Absatz 1 genannten Stellen zur Priifung
auBerhalb der Raume des Betriebs auszuhdndigen. Auf Verlangen ist darlber eine
Bescheinigung zu erteilen. Die Schriften sollen spatestens nach drei Tagen zurlickge-
geben werden, wenn nicht nach anderen Vorschriften eine Beschlagnahme ange-
ordnet oder beantragt worden ist.
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(3) Der Uberwachung nach den Absétzen 1 und 2 unterliegen

1. Betriebe, die geschaftsmaBig die in § 18 Abs. 1 des Jugendschutzgesetzes ge-
nannten Gegenstande oder Inhalte

a) verbreiten,

b) o6ffentlich ausstellen, anschlagen, vorfiihren oder sonst zuganglich machen
oder

) herstellen, beziehen, liefern, vorratig halten, anbieten, ankiindigen oder an-
preisen,
2. Veranstaltungsgelande oder —raume und gewerblich genutzte Raume, in de-
nen das Verhalten in Bezug auf Kinder und Jugendliche den Beschrankungen
der §§ 4 bis 14 des Jugendschutzgesetzes unterliegt.

Fianfter Abschnitt
Forderung der Erziehung in der Familie

§ 20
Familienarbeit

(1) Angebote der Familienbildung, der Familienberatung sowie der Familienfreizeit
und Familienerholung (Familienarbeit) sollen sich erganzen und aufeinander be-
ziehen. Werdende Miutter und Vater sind in diese Angebote einzubeziehen. Unter-
schiedliche Formen des Zusammenlebens mit Kindern sind zu respektieren und
zu bertcksichtigen. Angebote der Familienarbeit sollen inhaltlich auch auf die
Gleichstellung von Mannern und Frauen in Familie und Gesellschaft ausgerichtet
sein, insbesondere auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf fir Matter und Va-
ter hinwirken.

(2) Angebote der Familienarbeit sind im Bedarfsfall mit Kinderbetreuungsangeboten
zu verbinden.

§21
Familienbildung

(1) Familienbildungsangebote, die den verschiedenen Lebenssituationen
unterschiedlicher Familienformen Rechnung tragen, sind in Abstimmung mit den
Angeboten der freien Jugendhilfe und unter Berlcksichtigung der Angebote der
Volkshochschule zu entwickeln. . Die Zusammenarbeit mit Einrichtungen der
Kindertagesbetreuung und Schulen ist sicherzustellen.

(2) Die Angebote sollen sich an alle Erziehungsberechtigten richten und sie friihzeitig
erreichen. Sie sollen so ausgestaltet sein, dass auch besondere Zielgruppen und
Familien in Belastungssituationen angesprochen werden.

(3) Diese Angebote sollen insbesondere die in der Familienberatungsarbeit offenbar
werdenden besonderen Problemlagen aufgreifen. Die Angebote sollen so ausges-
taltet sein, dass auch bildungsungewohnten Personen der Zugang erméglicht
wird.
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(4) Familienbildungsangebote sollen auch in geeigneter Weise mit Familienfreizeit-
und Familienerholungsmal3nahmen verknipft werden.

§22
Erziehungs- und Familienberatung

(1) Erziehungs- und Familienberatung wird durch psychologisch-therapeutische und
sozialpadagogische Fachdienste (Erziehungs- und Familienberatungsstellen) so-
wohl von den Jugendamtern als auch von den Tragern der freien Jugendhilfe an-
geboten. Sie tragen dazu bei, Erziehungsschwierigkeiten sowie individuelle und
familiare Krisen in ihren Ursachen und Bedingungen zu erkennen und sie durch
Beratung und Therapie zu mindern oder zu beheben. Sie kbnnen auch praventiv
in Anspruch genommen werden. Uber die Erziehungsberatung nach § 28 des
Achten Buches Sozialgesetzbuch hinaus erfillen sie Aufgaben der Beratung in
allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen (8 16 des
Achten Buches Sozialgesetzbuch), der Beratung in Fragen der Partnerschaft,
Trennung und Scheidung (8 17 des Achten Buches Sozialgesetzbuch) und der
Beratung und Unterstltzung bei der Ausiibung der Personensorge (8 18 Abs. 1
des Achten Buches Sozialgesetzbuch) oder des Umgangsrechts (§ 18 Abs. 3 des
Achten Buches Sozialgesetzbuch).

(2) Zur Sicherung der Versorgung der Bevélkerung hat jedes Jugendamt mindestens
eine Erziehungs- und Familienberatungsstelle vorzuhalten. Erziehungs- und Fami-
lienberatungsstellen sind fir jedermann offen zuganglich, ihre Inanspruchnahme
ist freiwillig.

§23
Familienerholung, Familienfreizeit

Angebote der Familienfreizeit und der Familienerholung nach 8 16 Abs. 2 Nr. 3 des
Achten Buches Sozialgesetzbuch sollen gemeinsame Freizeitgestaltung und Famili-
enerholung ermoglichen, die den Zusammenhalt der Familie festigen und die Erzie-
hung stlitzen. Die Angebote sind vorrangig auf die Bedurfnisse einkommensschwa-
cher Familien auszurichten. Die Angebote haben die nach Lage des Einzelfalles er-
forderlichen behinderungsbedingten Mehraufwendungen zu berlcksichtigen.

§ 24
Junge Mutter und Véater

(1) Jungen Mittern und Vatern, die noch nicht das einundzwanzigste Lebensjahr
vollendet haben, sollen besondere Beratungs- und Bildungsleistungen der Ju-
gendhilfe angeboten werden, die ihrem Lebensalter Rechnung tragen. Ziel dieser
Angebote ist insbesondere die Unterstitzung bei Partner- und Trennungsproble-
men, bei Problemen mit den eigenen Eltern, bei der Umorientierung auf das Le-
ben mit dem Kind, bei der Teilnahme an schulischer und beruflicher Aus-, Fort-
und Weiterbildung, bei der beruflichen Eingliederung sowie bei der Vereinbarkeit
von Ausbildung, Beruf und Familie. Bei Bedarf soll eine Betreuung in einer ge-
meinsamen Wohnform nach 8§ 19 des Achten Buches Sozialgesetzbuch ermdg-
licht werden.
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(2) Jungen Mittern und Véatern, die an Beratungs-, Bildungs- oder Erholungsmalf3-
nahmen nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch oder an schulischen oder be-
ruflichen Bildungsmal3nahmen teilnehmen, soll die bedarfsgerechte Betreuung ih-
rer Kinder gewahrleistet werden.

(3) Bei schulischen und beruflichen MaRnahmen sollen die Lebensumstande junger
Miutter und Vater besonders berticksichtigt werden; dabei arbeiten die zustandigen
Jugendhilfe- und Schulbehdrden zusammen.

Sechster Abschnitt
Hilfe zur Erziehung, Hilfe fir junge Volljahrige,
Eingliederungshilfe

§25
Ausgestaltung und Zielrichtung der Hilfen

(1) Die Hilfe zur Erziehung und die Hilfe fur junge Volljahrige (88 27 bis 35 und § 41
des Achten Buches Sozialgesetzbuch) sind bedarfsgerecht bereitzustellen, wei-
terzuentwickeln und zu differenzieren. Die Hilfen sollen so angelegt sein, dass im
Bedarfsfall Mischformen zwischen den einzelnen Hilfearten sowie ihre Kombinati-
on und Verknipfung méglich sind. Bei langerfristig notwendiger Fremdunterbrin-
gung sollen fur Kinder vorrangig Gruppen, in denen mit ihnen erzieherische Fach-
krafte zusammenleben, und sonstige familienorientierte Hilfen bereitgestellt wer-
den; fur Jugendliche und junge Volljahrige sollen vorrangig sozialpadagogisch be-
treute Wohnformen eingerichtet werden.

(2) Hilfen in ambulanter Form nach den 8§ 28 bis 31 und § 35 des Achten Buches
Sozialgesetzbuch umfassen sowohl individuelle als auch gruppenorientierte An-
gebote, die begleitend und unterstitzend im Lebensalltag erbracht werden. Hilfen
nach Satz 1 sowie Hilfen nach 8§ 32 des Achten Buches Sozialgesetzbuch sollen
den Verbleib des Kindes oder Jugendlichen in der Familie ermoéglichen, die Fami-
lie entlasten und deren Fahigkeit zur Selbsthilfe starken.

(3) Im Rahmen der Vollzeitpflege nach § 33 des Achten Buches Sozialgesetzbuch ist
sicher zu stellen, dass auch erweitertem Forderbedarf angemessen Rechnung ge-
tragen wird.

(4) Die Leistungen in Einrichtungen Gber Tag und Nacht nach § 34 des Achten Bu-
ches Sozialgesetzbuch sollen so gestaltet sein, dass Kindern und Jugendlichen
auch bei krisenhaftem Unterbringungsverlauf und schwieriger Symptomatik an-
gemessen geholfen werden kann, ohne dass sie die Einrichtung wechseln mus-
sen. Innerhalb der Einrichtung sind die Wohn- und Betreuungsformen unterschied-
lich entsprechend den Problemlagen, den Bedurfnissen und dem Entwicklungs-
stand der Kinder und Jugendlichen zu organisieren.

(5) Sonstige betreute Wohnformen nach 8 34 des Achten Buches Sozialgesetzbuch
sollen im Verbund mit Einrichtungen tGber Tag und Nacht oder aulR3erhalb solcher
Einrichtungen insbesondere in Form sozialpadagogisch betreuter Wohngemein-
schaften oder des betreuten Einzelwohnens organisiert werden.

(6) Die Hilfen haben die Bediirfnisse behinderter oder von Behinderung bedrohter
junger Menschen zu bericksichtigen. Sie sind im Falle eines besonderen Bedarfs
mit MalRnahmen der Eingliederungshilfe nach § 35a des Achten Buches Sozialge-
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setzbuch sowie den 88 53 und 54 des Zwdlften Buches Sozialgesetzbuch vom 27.
Dezember 2003 in der jeweils geltenden Fassung zu kombinieren.
(7) Therapeutische Leistungen werden auf der Grundlage einer Hilfeplanung nach
§ 36 des Achten Buches Sozialgesetzbuch
a) im Rahmen der Eingliederungshilfe nach 8 35a des Achten Buches Sozialge-
setzbuch oder
b) in Verbindung mit paddagogischen Leistungen als Hilfe zur Erziehung nach
§ 27 des Achten Buches Sozialgesetzbuch
erbracht, wenn sie geeignet und notwendig sind. Sie umfassen sowohl psychothe-
rapeutische als auch andere therapeutische Leistungen nach wissenschatftlich an-
erkannten Methoden und werden von Personen durchgeflhrt, die tGber die erfor-
derliche therapeutische Qualifikation verfligen mussen.

§ 26
Hilfeplan

(1) Die an der Entscheidung tber eine Hilfe fur voraussichtlich langere Zeit und ihrer
Durchfuhrung beteiligten Fachkrafte haben zusammen mit dem Personensorgebe-
rechtigten und dem Kind oder Jugendlichen einen Hilfeplan nach § 36 Abs. 2
Satz 2 des Achten Buches Sozialgesetzbuch aufzustellen. Die fir den Fall zu-
standige Fachkraft des Jugendamtes ist verantwortlich fur die Aufstellung des Hil-
feplans nach 8§ 36 Abs. 2 Satz 2 des Achten Buches Sozialgesetzbuch, die Si-
cherstellung der notwendigen Beteiligungen und die regelmaRige Uberpriifung des
Hilfebedarfs sowie des Hilfeverlaufs. Sie beruft eine Hilfekonferenz ein, die das
Zusammenwirken der Fachkréfte unter Einbeziehung der zustandigen Fachdiens-
te von Beginn an sicherstellt.

(2) Der Hilfeplan enthalt Aussagen Uber die Ausgangssituation die vorhandenen
familidren und sozialen Ressourcen, den Bedarf, die geeignete, notwendige Hilfe-
art, den Umfang und die Ausgestaltung der Hilfe, das Ziel der Hilfen einschlie3lich
eines Zeitplans zur Erreichung des Ziels sowie die zwischen den Beteiligten
getroffenen Arbeitsabsprachen und erteilten Auftrage.

(3) Die am Hilfeplan Beteiligten tGberprufen in regelméfkigen Abstanden die Umset-
zung des Hilfeplans sowie die Notwendigkeit seiner Fortschreibung.

§ 27
(weggefallen)

§28
(weggefallen)

§29
Werbung von Pflegestellen, Pflegevertrag
(1) Die Jugendhilfebehorden gewahrleisten, dass durch Offentlichkeitsarbeit (Wer-

bung) die Bereitschaft zur Aufnahme eines Kindes oder Jugendlichen in einer
Pflegestelle gefordert wird.
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(2) Das Jugendamt soll bei jeder Unterbringung in einer Pflegestelle mit den Pflege-
personen einen schriftlichen Pflegevertrag abschlie3en, der die Rechte und Pflich-
ten der Vertragspartner regelt.

Siebter Abschnitt
Schutz von Kindern und Jugendlichen
in Einrichtungen, sonstigen betreuten Wohnformen
und Pflegestellen

§ 30
Erlaubnis und Untersagung des Betriebs einer Einrichtung

(1) Die Betriebserlaubnis nach § 45 Abs. 1 des Achten Buches Sozialgesetzbuch
wird erteilt, wenn insbesondere auf Grund der
1. fachlichen und personlichen Eignung aller Mitarbeiter der Einrichtung,

2. Personalausstattung entsprechend dem festgelegten Personalschlissel, bezo-
gen auf die Hochstzahl einer méglichen Belegung mit Kindern und Jugendli-
chen,

3. Eignung der Raume und Freiflachen,

4. Eignung der Grundausstattung,

5. Eignung der konzeptionellen und padagogischen Zielsetzungen,

6. Sicherstellung einer altersgeméafien Ernédhrung und

7. Sicherstellung der wirtschaftlichen Grundlage der Einrichtung eine dem Wohl
der jungen Menschen entsprechende Bildung, Erziehung und Betreuung gemalf3
der Aufgabenstellung der Einrichtung zu erwarten ist.

(2) Die fur Jugend und Familie zustdndige Senatsverwaltung kann durch Rechtsver-
ordnung die Voraussetzungen im einzelnen festlegen, die erfillt sein missen,
damit das Wohl der Kinder und Jugendlichen gewahrleistet ist.

(3) Die Erlaubnis erlischt bei Wechsel der Tragerschaft, SchlieRung oder Verlegung
der Einrichtung oder eines Teils der Einrichtung sowie bei grundlegender Ande-
rung der Struktur oder der Zweckbestimmung.

(4) Erhalt ein Jugendamt davon Kenntnis, dass eine Einrichtung ohne Erlaubnis jun-
ge Menschen aufnimmt oder dass Tatsachen vorliegen, welche die Eignung der
Einrichtung zur Aufnahme von jungen Menschen ausschlief3en, so hat es der fur
Jugend und Familie zustandigen Senatsverwaltung sowie dem zustandigen zent-
ralen Trager der freien Jugendhilfe hiervon Mitteilung zu machen und bei Gefahr
im Verzug unverziglich die notwendigen Malinahmen zu treffen.

(5) Wird eine Einrichtung im Sinne des § 45 Abs. 1 Satz 1 des Achten Buches Sozi-
algesetzbuch ohne die erforderliche Erlaubnis betrieben, so hat die fir Jugend
und Familie zustandigen Senatsverwaltung den weiteren Betrieb zu untersagen,
wenn das Wohl der Kinder oder Jugendlichen in der Einrichtung gefahrdet ist und
der Trager der Einrichtung nicht bereit oder in der Lage ist, die Gefahrdung abzu-
wenden. Dies gilt entsprechend fur den Betrieb einer sonstigen betreuten Wohn-
form nach § 48a des Achten Buches Sozialgesetzbuch.
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§31
Aufsicht, Meldepflichten

(1) Der Trager einer erlaubnispflichtigen Einrichtung hat Uber die Meldepflichten des
8 47 Abs. 1 des Achten Buches Sozialgesetzbuch hinaus vor Betriebsaufnahme
und bei einer Anderung Art und zeitlichen Umfang der Tatigkeit, Geburtsdatum
und Geburtsort, Angaben zum beruflichen Werdegang, Einstellungsdatum sowie
Datum des Ausscheidens des Leiters und der Betreuungskrafte mitzuteilen. Die
jahrliche Belegungsmeldung ist nach Altersgruppen gegliedert vorzunehmen und
durch die Jahresdurchschnittsbelegung zu erganzen.

(2) Der Trager und die Leitung der Einrichtung haben die fir Jugend und Familie zu-
standigen Senatsverwaltung unverziglich tber jedes Vorkommnis, das geeignet
ist, das Wohl eines Kindes oder Jugendlichen zu gefahrden, sowie Uber jede we-
sentliche Veranderung des Raumangebots, der Struktur und Konzeption der Ein-
richtung zu unterrichten.

(3) Der Trager und die Leitung der Einrichtung sowie die Beschéftigten haben im
Rahmen einer Prufung nach 8 46 des Achten Buches Sozialgesetzbuch auf Ver-
langen die erforderlichen Auskiinfte zu padagogischen, konzeptionellen, personel-

len und wirtschaftlichen Fragestellungen zu geben und Einblick in die entspre-
chenden Unterlagen zu gewahren.

§32
Pflegeerlaubnis

(1) Die Pflegeerlaubnis nach § 44 des Achten Buches Sozialgesetzbuch darf bei
Vollzeitpflege nicht fur mehr als funf Kinder oder Jugendliche und bei Tagespflege
nicht fir mehr als acht Kinder erteilt werden.

(2) Werden jeweils mehr Kinder und Jugendliche betreut oder wird jeweils mehr Kin-
dern oder Jugendlichen Unterkunft gewahrt, so bedarf es einer Betriebserlaubnis
nach § 45 Abs. 1 Satz 1 des Achten Buches Sozialgesetzbuch.

(3) Dem Jugendamt ist im Rahmen seiner Aufgaben nach § 37 Abs. 3 und § 44
Abs. 3 Satz 1 des Achten Buches Sozialgesetzbuch der Zugang zu dem Kind oder
Jugendlichen und der Zutritt zu den Raumen, die seinem Aufenthalt dienen, zu
gestatten, wenn Tatsachen bekannt werden, auf Grund deren eine Gefahrdung
des Wohls des Kindes oder Jugendlichen zu besorgen ist. Das Grundrecht der

Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 Abs. 1 des Grundgesetzes) wird inso-
weit eingeschrankt.

Achter Abschnitt
Trager der Jugendhilfe

§33
Ortlicher und tberortlicher Trager
der o6ffentlichen Jugendhilfe

(1) Ortlicher und tiberdrtlicher Trager der 6ffentlichen Jugendhilfe im Sinne des § 69

Abs. 1 des Achten Buches Sozialgesetzbuch ist das Land Berlin. Die Jugendamter
der Bezirke nehmen die Aufgaben des ortlichen Tragers nach § 85 Abs. 1 des
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Achten Buches Sozialgesetzbuch und die fir Jugend und Familie zustandigen
Senatsverwaltung (Landesjugendamt) nimmt die Aufgaben des Uberortlichen Tra-
gers nach § 85 Abs. 2 des Achten Buches Sozialgesetzbuch wabhr.

(2) Fur die ortliche Zustandigkeit der Jugendamter der Bezirke gelten die Vorschriften
Uber die oOrtliche Zustandigkeit des drtlichen Tragers nach dem Achten Buch Sozi-
algesetzbuch entsprechend, soweit in diesem Gesetz oder in von der fir Jugend
und Familie zustandigen Senatsverwaltung zu erlassenden Verwaltungsvorschrif-
ten nichts anderes bestimmt ist.

§34
Jugendamt

(1) In jedem Beazirk ist ein Jugendamt zu errichten, das sich aus dem Jugendhilfe-
ausschuss und der Verwaltung zusammensetzt. Die Verwaltung des Jugendamts
wird in der fir den Geschéftsbereich Jugend zusténdigen Abteilung des Be-
zirksamts eingerichtet. Das Jugendamt ist mit den Personal- und Sachmitteln aus-
zustatten, die fur die Erfullung seiner Aufgaben nach dem Achten Buch Sozialge-
setzbuch und nach diesem Gesetz erforderlich sind.

(2) Die Verwaltung des Jugendamts wird in Organisationseinheiten gegliedert. Dabei
ist die Zusammenfassung von Aufgabenbereichen und die Einrichtung dezentraler
Dienste unter Bertcksichtigung der regionalen Bedingungen und Erfordernisse in
der jeweiligen Wohnregion der Burger anzustreben. Das N&here wird in Organisa-
tionsrichtlinien der fur Jugend und Familie zustadndigen Senatsverwaltung gere-
gelt.

(3) Die Leitung der Verwaltung des Jugendamts darf nur einer personlich geeigneten
und in der Jugendhilfe erfahrenen Fachkraft tbertragen werden; der Jugendhilfe-
ausschuss ist vorher zu horen.

§ 35"
Jugendhilfeausschuss

(1) Der Jugendhilfeausschuss ist zugleich der Ausschuss der Bezirksverordne-
tenversammlung fur den Geschéaftsbereich Jugend des Bezirksamts (8 33 des Be-
zirksverwaltungsgesetzes). Die fur Ausschisse geltenden Vorschriften des Be-
zirksverwaltungsgesetzes finden Anwendung, soweit im folgenden nichts anderes
bestimmt ist.

(2) Der Jugendhilfeausschuss befasst sich mit allen Aufgaben der Jugendhilfe im
Bezirk, insbesondere mit den in § 71 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 des Achten Buches Sozi-
algesetzbuch genannten Angelegenheiten. Der Jugendhilfeausschuss beschliel3t
im Rahmen der verfligbaren Haushaltsmittel des Geschéftsbereichs Jugend und
nach MalRgabe der von der Bezirksverordnetenversammlung gefassten Beschlis-
se Uber die Angelegenheiten der Jugendhilfe.

(3) Der Jugendhilfeausschuss wird fir die jeweilige Wahlperiode der Bezirks-
verordnetenversammlung gebildet. Er Gbt nach Beendigung der Wahlperiode die
Tatigkeit solange weiter aus, bis der neue Ausschuss gebildet ist. Dieser soll in-
nerhalb von drei Monaten nach Beginn der Wahlperiode gebildet werden.

1 Die Neufassung von § 35 Abs. 7 und 8 tritt auf Grund von Artikel X Abs. 3 des Gesetzes vom 5. Mai 2005
(GVBI. S.282) erst zu Beginn der 16. Wahlperiode der Bezirksverordnetenversammlungen in Kraft.
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(4) Die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses Uben ihre Tatigkeit im Rahmen des
Gesetzes nach ihrer freien, nur durch die Ricksicht auf das Gemeinwohl be-
stimmten Gewissensuberzeugung aus. Sie sind an Auftrdge und Weisungen nicht
gebunden.

(5) Dem Jugendhilfeausschuss gehoren als stimmberechtigte Mitglieder an:

1. neun Bezirksverordnete und
2. sechs Burgerdeputierte (8 20 des Bezirksverwaltungsgesetzes), davon mindes-
tens drei Personen aus dem Bereich der freien Trager der Jugendarbeit.

(6) Die Burgerdeputierten werden auf Vorschlag der im Bezirk des Jugendamts wir-
kenden anerkannten Trager der freien Jugendhilfe von der Bezirksverordneten-
versammlung gewahlt. Die freien Trager sollen je mindestens die doppelte Anzahl
der auf sie als Mitglieder und stellvertretende Mitglieder insgesamt entfallenden
Personen vorschlagen. Bei der Wahl sind die Vorschlage der Jugendverbande
und der Wohlfahrtsverbande angemessen zu bericksichtigen. Scheidet ein ge-
wahltes Mitglied vorzeitig aus, so sollen die Trager fur die Ersatzwahl mindestens
zwei Personen vorschlagen.

(7) 2Dem Jugendhilfeausschuss gehdren als beratende Mitglieder an:

1. das fur den Geschaftsbereich Jugend zustandige Mitglied des Bezirksamts,

2. der Leiter oder die Leiterin der Verwaltung des Jugendamts,

3. eine in der Madchenarbeit erfahrene Frau,

4. eine in der Arbeit mit behinderten Kindern und Jugendlichen erfahrene Per-
son,

5. eine Person zur Vertretung des Bezirkselternausschusses der Kindertages-
statten,

6. je eine Person zur Vertretung der Evangelischen Kirche, der Katholischen
Kirche, der Judischen Gemeinde und der freigeistigen Verbande und

7. bis zu drei weitere Personen aus der Jugendhilfe sachverwandten Berei-
chen.

(8) Die in Absatz 7 Nr. 3, 4 und 5 genannten Personen werden von dem fir den Ge-
schaftsbereich Jugend zustandigen Mitglied des Bezirksamts, die in Nummer 6
genannten Personen von ihrer Religions- oder Weltanschauungsgemeinschatft
und die in Nummer 7 genannten Personen durch den Ausschuss selbst fir je-
weils eine Amtsperiode benannt und von der Bezirksverordnetenversammliung

’ Die Neufassung von 8§ 35 Abs. 7 und 8 tritt auf Grund von Artikel X Abs. 3 des Gesetzes vom 5. Mai 2005
(GVBI. S.282) erst zu Beginn der 16. Wahlperiode der Bezirksverordnetenversammlungen in Kraft. Die Absétze
lauten nach den kommenden Wahlen zu den Bezirksverordnetenversammlungen:

(7) Dem Jugendhilfeausschuss gehoren als beratende Mitglieder an:’

das fir den Geschéaftsbereich Jugend zustandige Mitglied des Bezirksamts,

der Leiter oder die Leiterin der Verwaltung des Jugendamts,

eine in der Madchenarbeit erfahrene Frau,

eine in der Arbeit mit behinderten Kindern und Jugendlichen erfahrene Person,
eine Person zur Vertretung des Bezirkselternausschusses der Kindertagesstatten,
eine Person zur Vertretung des Bezirksschulbeirates,

je eine Person zur Vertretung der Evangelischen Kirche, der Katholischen Kirche, der Jidischen Gemein-
de und der freigeistigen Verbande und

. bis zu drei weitere Personen aus der Jugendhilfe sachverwandten Bereichen.

(8) Die in Absatz 7 Nr. 3, 4 und 5 genannten Personen werden von dem fiir den Geschéftsbereich Jugend zu-
standigen Mitglied des Bezirksamts, die in Nummer 6 genannte Person vom Bezirksschulbeirat, die in Num-
mer 7 genannten Personen von ihrer Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft und die in Nummer 8
genannten Personen durch den Ausschuss selbst fur jeweils eine Amtsperiode benannt und von der Bezirks-
verordnetenversammlung berufen. Welche Weltanschauungsgemeinschaft die Person zur Vertretung der frei-
geistigen Verbande benennt, entscheidet das fiir den Geschaftsbereich Jugend zusténdige Mitglied des Be-
zirksamts.
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berufen. Welche Weltanschauungsgemeinschaft die Person zur Vertretung der
freigeistigen Verbande benennt, entscheidet das fur den Geschaftsbereich Ju-
gend zustandige Mitglied des Bezirksamts.

(9) Die Benennung der Mitglieder nach den Absatzen 5, 6 und 8 soll gleichmé&Rig
nach Frauen und M&nnern erfolgen. Eine Interessenvertretung auslandischer
Kinder und Jugendlicher muss gewabhrleistet sein. Fur jedes Mitglied ist ein stell-
vertretendes Mitglied zu bestimmen.

(10) Ein am Tage des Inkrafttretens dieses Gesetzes bestehender Jugendhilfeaus-
schuss bleibt bis zu seiner Neuwahl nach den Vorschriften dieses Gesetzes im
Amt.

§ 36
Oberste Landesjugendbehérde, Landesjugendamt

Die fur Jugend und Familie zustandige Senatsverwaltung ist oberste Landesjugend-
behoérde im Sinne des Achten Buches Sozialgesetzbuch und nimmt zugleich die ge-
samtstadtischen Aufgaben des 6rtlichen Tragers der offentlichen Jugendhilfe (Lei-

tungsaufgaben) sowie die Aufgaben der Verwaltung des Landesjugendamtes wahr.

§37
Landesjugendhilfeausschuss

(1) Der Landesjugendhilfeausschuss befasst sich mit den Aufgaben der Jugendhilfe.
Er hat Beschlussrecht in Angelegenheiten der Jugendhilfe nach 8§ 85 Abs. 2 des
Achten Buches Sozialgesetzbuch mit Ausnahme der laufenden Geschéfte, im
Rahmen der vom Abgeordnetenhaus bereitgestellten Mittel und der von ihm ge-
fassten Beschlisse.

(2) Fur die Stellung der Mitglieder des Landesjugendhilfeausschusses und seiner
Unterausschusse gilt 8 35 Abs. 4 entsprechend. Die Mitglieder erhalten Ersatz ih-
rer Auslagen und Entschadigung nach Mal3gabe des Gesetzes Uber die Entscha-
digung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlungen, der Burgerdeputier-
ten und sonstiger ehrenamtlich tatiger Personen vom 29. November 1978 (GVBI.
S. 2214), zuletzt gedndert durch Artikel I Nr. 2 des Gesetzes vom 23. Juni 1992
(GVBI. S. 200), in der jeweils geltenden Fassung.

(3) Die fur Jugend und Familie zustandige Senatsverwaltung hat den Landesjugend-
hilfeausschuss Uber die wichtigen Angelegenheiten auf dem Gebiet der Jugendhil-
fe zu unterrichten.

§ 38
Zusammensetzung des Landesjugendhilfeausschusses

(1) Der Landesjugendhilfeausschuss besteht aus 19 stimmberechtigten Mitgliedern
und den beratenden Mitgliedern.
(2) Dem Landesjugendhilfeausschuss gehoren als stimmberechtigte Mitglieder an:
1. sechs Abgeordnete,
2. vier in der Jugendhilfe erfahrene oder tatige Personen, davon eine mit Erfah-
rung in der Madchenarbeit,
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3. acht Vertreter oder Vertreterinnen der anerkannten Trager der freien Jugendhil-
fe, davon mindestens vier Personen aus dem Bereich der freien Trager der Ju-
gendarbeit und

4. ein Vertreter oder eine Vertreterin der Familienarbeit auf Vorschlag der Arbeits-
gemeinschaft der Familienverbande.

(1) Dem Landesjugendhilfeausschuss gehort als beratendes Mitglied die Leiterin o-
der der Leiter der fur Jugend zustandigen Abteilung der fur Jugend und Familie
zustandigen Senatsverwaltung an. Zu weiteren beratenden Mitgliedern beruft die
fur Jugend und Familie zustadndige Senatsverwaltung:

1. je einen Vertreter oder eine Vertreterin der Evangelischen Kirche und der Ka-
tholischen Kirche sowie der Jidischen Gemeinde und einen Vertreter oder eine
Vertreterin der freigeistigen Verbande auf Vorschlag der jeweiligen Religions-
oder Weltanschauungsgemeinschatt,

2. einen Jugendrichter oder eine Jugendrichterin oder einen Familienrichter oder
eine Familienrichterin oder einen Vormundschaftsrichter oder eine Vormund-
schaftsrichterin auf Vorschlag der Senatsverwaltung fir Justiz,

3. einen Vertreter oder eine Vertreterin des Sports auf Vorschlag der Dachorgani-

sation des Berliner Sports,

einen Vertreter oder eine Vertreterin der Auslanderbeauftragten des Senats,

. eine Person zur Vertretung der Interessen von behinderten Kindern und Ju-

gendlichen auf Vorschlag des Behindertenbeauftragten des Senats,

6. einen Vertreter oder eine Vertreterin des Landeselternausschusses fur Kinder-
tagesstatten,

7. einen Vertreter oder eine Vertreterin der Polizei,

8. das fur Jugend und Familie zustandige Mitglied des Senats und

9. zwei fur den Geschéftsbereich Jugend zustéandige Mitglieder von Bezirksamtern
auf Vorschlag des Rates der Blrgermeister.

(4) 8 35 Abs. 9 Satz 1 gilt entsprechend.

(5) Die Personen nach Absatz 2 Nr. 1 und 2 werden vom Abgeordnetenhaus ge-
wahlt. Die Wahl erfolgt auf Vorschlag der Fraktionen nach deren Stérke im
Hochstzahlverfahren. Scheidet ein Mitglied nach Absatz 2 Nr. 1 und 2 aus, so ist
von der Fraktion, von der es benannt war, ein Ersatzmitglied vorzuschlagen.

(6) Die Personen nach Absatz 2 Nr. 3 werden auf Vorschlag der anerkannten Trager
der freien Jugendhilfe und die Person nach Absatz 2 Nr. 4 wird auf Vorschlag der
Arbeitsgemeinschaft der Familienverb&nde von der fur Jugend und Familie zu-
standigen Senatsverwaltung berufen.

(7) Fur alle Mitglieder sind Stellvertreter oder Stellvertreterinnen zu berufen oder zu
wéahlen. Scheidet ein Mitglied vor Ablauf der Amtsperiode aus, so ist fur die restli-
che Amtsperiode ein neues Mitglied zu berufen.

(8) Die fur Jugend und Familie zustéandige Senatsverwaltung kann die Mitglieder
nach Absatz 2 Nr. 3 und 4 und Absatz 3 Nr. 1 bis 7 auf Antrag der vorschlagsbe-
rechtigten Stellen abberufen, wenn die Voraussetzungen, die zu ihrer Benennung
gefuhrt haben, weggefallen sind.

S

§ 39
Amtsperiode des Landesjugendhilfeausschusses
und Verfahrensgrundsatze

(1) Der Landesjugendhilfeausschuss wird fur die jeweilige Wahlperiode des Abge-
ordnetenhauses von Berlin gebildet. Er tritt erstmalig zusammen (Konstituierung),
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sobald die stimmberechtigten Mitglieder nach § 38 Abs. 2 Nr. 1 und 2 gewahlt und
die stimmberechtigten Mitglieder nach § 38 Abs. 2 Nr. 3 und 4 berufen worden
sind. Im Ubrigen gilt § 35 Abs. 3 und 10 entsprechend.

(2) Die stimmberechtigten Mitglieder wahlen aus ihrer Mitte den Vorsitzenden oder
die Vorsitzende und bis zu zwei stellvertretende vorsitzende Mitglieder.

(3) Der Landesjugendhilfeausschuss kann aus seiner Mitte Unterausschtisse bilden.
Er kann zu den Unterausschissen jeweils bis zu drei sachkundige Frauen und
Manner hinzuwahlen. Zu den Sitzungen des Landesjugendhilfeausschusses und
seiner Unterausschisse konnen im Einzelfall Sachverstandige hinzugezogen
werden.

(4) Der Landesjugendhilfeausschuss gibt sich eine Geschéaftsordnung. Die fir Ju-
gend und Familie zustandige Senatsverwaltung nimmt die Geschaftsfiihrung des
Landesjugendhilfeausschusses wahr. Die Sitzungen des Landesjugendhilfeaus-
schusses und seiner Unterausschiisse sind offentlich. Fur einzelne Beratungs-
punkte kann die Offentlichkeit ausgeschlossen werden. Uber den Ausschluss der
Offentlichkeit wird in nichtoffentlicher Sitzung entschieden.

(5) Der Landesjugendhilfeausschuss beschliel3t mit der Mehrheit der anwesenden
stimmberechtigten Mitglieder.

§ 40
Anerkennung als Trager der freien Jugendhilfe

(1) Uber die Anerkennung (8§ 75 des Achten Buches Sozialgesetzbuch) eines tber-
bezirklich tatigen Tragers der freien Jugendhilfe entscheidet die fur Jugend und
Familie zustandigen Senatsverwaltung; Uber die Anerkennung eines nur bezirklich
tatigen Tragers der freien Jugendhilfe entscheidet das Jugendamt.

(2) Die Anerkennung erstreckt sich auch auf die im Zeitpunkt der Anerkennung ange-
schlossenen rechtlich selbstandigen Vereinigungen, soweit dies nicht ausdrtcklich
ausgeschlossen wird. Schliel3t sich eine rechtlich selbstandige Vereinigung einem
Trager an, nachdem dieser anerkannt ist, so erstreckt sich die Anerkennung auch
auf sie, wenn der Trager den Anschluss der fir die Anerkennung zustandigen Be-
horde angezeigt hat und die Anerkennung nicht innerhalb von drei Monaten ver-
sagt wird.

(3) Die der Liga der Spitzenverbande der freien Wohlfahrtspflege in Berlin angeho-
renden Verbande, die Mitgliedsorganisationen des Landesjugendrings Berlin und
die ihnen im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes angeschlossenen Tra-
ger der Jugendhilfe gelten als anerkannt.

Neunter Abschnitt
Gesamtverantwortung, Jugendhilfeplanung

8§41
Bezirkliche Jugendhilfeplanung

(1) Die Jugendamter sind zur Jugendhilfeplanung nach 8§ 80 des Achten Buches So-
zialgesetzbuch verpflichtet. Sie sollen im Rahmen der Jugendhilfeplanung
Schwerpunkte setzen und, falls es die Situation der jungen Menschen und ihrer
Familien erfordert, Planungen fur einzelne Wohngebiete oder einzelne Nutzer-
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gruppen in besonderen Problemlagen erstellen. Soweit erforderlich sollen ge-
meinsame Dienste und Einrichtungen mit den Jugendamtern benachbarter Bezir-
ke geplant werden. Die Jugendhilfeplanung ist einmal in jeder Wahlperiode fortzu-
schreiben.

(2) Die bezirkliche Jugendhilfeplanung ist mit der Gesamtjugendhilfeplanung (8 42)
abzustimmen. Sie wird im Jugendhilfeausschuss beraten und in ihrem Maf3nah-
menteil (8 80 Abs. 1 Nr. 3 des Achten Buches Sozialgesetzbuch) von der Bezirks-
verordnetenversammlung beschlossen. Sie ist die verbindliche Grundlage fur die
Verteilung der verfigbaren Haushaltsmittel.

(3) Der Bezirksverordnetenversammlung soll in regelmafigen Abstanden Uber die
Situation der jungen Menschen im Bezirk, die Entwicklung der Jugendhilfe, ge-
plante Veranderungen und die Umsetzung der Jugendhilfeplanung berichtet wer-
den. Dabei sollen nach einer Erfolgskontrolle auch die Grinde fir das Scheitern
oder die Erfolglosigkeit von Vorhaben sowie hieraus zu ziehende Folgerungen
dargelegt werden.

(4) Die Beteiligung der freien Jugendhilfe an der Jugendhilfeplanung soll unter Einbe-
ziehung der Arbeitsgemeinschaften im Stadtteil (8 4 Abs. 3 Nr. 4) nach den Mal3-
gaben des § 4 Abs. 3 Nr. 1 und 3 frihzeitig durchgefuhrt werden. Dabei ist umfas-
send uber Inhalte, Ziele und Verfahren der Planung zu informieren. Nicht aner-
kannte Verbande, Gruppen und Initiativen kdnnen beteiligt werden.

(5) Das Jugendamt erhebt die fur die Jugendhilfeplanung erforderlichen Daten, so-
weit sie nicht von anderen zustandigen Stellen erhoben werden. Es verwendet
hierbei auch Angaben, die bei der Erhebung von Teilnahmebeitragen nach § 90
des Achten Buches Sozialgesetzbuch und bei der Heranziehung zu den Kosten
nach 8§ 91 des Achten Buches Sozialgesetzbuch gemacht werden. Die so gewon-
nenen Daten sind unverziglich zu anonymisieren. Das Jugendamt wertet die Da-
ten unterhalb der Bezirksebene, differenziert nach Stadtteilen, aus.

§42
Gesamtjugendhilfeplanung

(1) Die fur Jugend und Familie zustandige Senatsverwaltung erstellt eine Gesamtju-
gendhilfeplanung, in welcher die bezirklichen Planungen mit gesamt-stadtischen
Planungserfordernissen abgestimmt werden. Insbesondere ist auf einen gleich-
mafigen und bedarfsgerechten Ausbau der Einrichtungen, Dienste und Leistun-
gen der Jugendhilfe im gesamten Stadtgebiet sowie auf die Weiterentwicklung der
Jugendhilfe hinzuwirken. 8 41 Abs. 1 Satz 4 gilt entsprechend.

(2) Die Gesamtjugendhilfeplanung wird auf der Grundlage der bezirklichen Planung
und der Planung der fir Jugend und Familie zustandigen Senatsverwaltung unter
Beteiligung der Bezirke und des Landesjugendhilfeausschusses entwickelt. Fur
die Beteiligung der freien Jugendhilfe, mit Ausnahme der Arbeitsgemeinschaften
im Stadtteil, gilt 8 41 Abs. 4 entsprechend.

(3) Der Senat berichtet einmal in jeder Wahlperiode dem Abgeordnetenhaus tber
den Stand der Gesamtjugendhilfeplanung. Bestandteil des Berichts tber die Ge-
samtjugendhilfeplanung soll auch eine in regelmafigen Abstanden aktualisierte
Darstellung der Lage junger Menschen in der Stadt und der wichtigsten Entwick-
lungstendenzen und Vorschlage zur Weiterentwicklung der Jugendhilfe sein.

(4) Im Rahmen ihrer Planungsverantwortung koordiniert die fir Jugend und Familie
zustandige Senatsverwaltung die Jugendhilfeplanung der Bezirke und férdert die
Zusammenarbeit zwischen den Jugendamtern, insbesondere bei der Planung
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gemeinsamer Dienste und Einrichtungen. Sie wertet die Jugendhilfestatistik fur
planerische Zwecke aus und stellt die Ergebnisse den Jugendamtern zur Verfi-

gung.

§43
Kinder- und jugendpolitische Leitlinien

Der Senat legt dem Abgeordnetenhaus zu Beginn einer Wahlperiode seine kinder-
und jugendpolitischen Leitlinien und die damit verbundenen politischen und fachli-
chen Zielsetzungen in der Kinder- und Jugendhilfe vor. Dazu gibt der Landesjugend-
hilfeausschuss eine Stellungnahme ab, die dem Abgeordnetenhaus zugeleitet wird.

§ 44
Koordination der Jugendhilfeplanung mit anderen Planungen

Planungen anderer Verwaltungen, insbesondere die Schul-, Gesundheits-,
Verkehrs-, Sozial-, Stadtentwicklungs- und Wohnungsbauplanung, sollen,
soweit sie sich auf die Lebenswelt und die Zukunftsperspektiven von jungen
Menschen und Familien auswirken kdnnen, die Jugendhilfeplanung einbeziehen.

§ 45
Sicherung der Gewabhrleistungsverpflichtung

(1) Im Rahmen der Planungsverantwortung und Gewéabhrleistungsverpflichtung des
Tragers der 6ffentlichen Jugendhilfe nach 8 79 des Achten Buches Sozialgesetz-
buch hat die fur Jugend und Familie zustandige Senatsverwaltung durch Stan-
dardvorgaben darauf hinzuwirken, dass die Einrichtungen und Dienste der Ju-
gendhilfe so ausgestattet werden, dass sie geeignet sind, ihr Leistungsziel zu er-
reichen.

(2) Die fur Jugend und Familie zustandige Senatsverwaltung hat darauf hinzuwirken,
dass die der Jugendhilfe zur Verfiigung gestellten Haushaltsmittel ein Héchstmal3
an Wirksamkeit fur die Erfullung der Aufgaben nach dem Achten Buch Sozialge-
setzbuch und diesem Gesetz erzielen kdnnen. Dazu ist nach dem Grundsatz der
Wirtschatftlichkeit die gilinstigste Relation zwischen dem verfolgten Zweck und den
einzusetzenden Mitteln anzustreben. Durch standige Soll-Ist-Vergleiche sowie
Einrichtung eines Verfahrens der Erfolgskontrolle ist fur einen effizienten und ef-
fektiven Einsatz der Haushaltsmittel zu sorgen. Der nach 8§ 79 Abs. 2 des Achten
Buches Sozialgesetzbuch angemessene Anteil fir die Jugendarbeit hat mindes-
tens 10 vom Hundert der fiir die Jugendhilfe bereitgestellten Mittel zu betragen.

(3) Die fur Jugend und Familie zustandige Senatsverwaltung ist zu einer perspektivi-
schen Personalbedarfsplanung verpflichtet. Dazu gehdren auch die erforderlichen
Malinahmen zur langfristigen Absicherung der notwendigen Ausstattung mit ge-
eignetem Fachpersonal.

(4) Bei erheblichen Bedarfsdnderungen in einzelnen Leistungsbereichen der Bezirke
koordiniert die fur Jugend und Familie zustdndige Senatsverwaltung die erforderli-
chen Malinahmen zu einem bereichs- und bezirkstibergreifenden Personalaus-
gleich. Sie stimmt diese Malinahmen mit den Bezirken ab.
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(5) Zum Zwecke der Sicherung der Gewahrleistungsverpflichtung ist die fir Jugend-
und Familie zustandige Senatsverwaltung befugt, die fur ein Fach- und Finanz-
controlling notwendigen Daten bei den Jugendamtern zu erheben. Das betrifft ein-
zelfallbezogene Fach- und Kostendaten zur Hilfeleistung, wobei personenbezoge-
ne Angaben pseudonymisiert sein mussen.

§ 46
Sicherung des Raum- und Flachenbedarfs fir die Jugendhilfe

(1) Die Bezirksamter haben nach MalRgabe der Jugendhilfeplanung dafir zu sorgen,
dass rechtzeitig die erforderlichen Standorte und Freiflachen fur Einrichtungen und
Dienste der Jugendhilfe zur Verfigung stehen. Sie sind in die Bereichsentwick-
lungsplanung einzubeziehen und im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung
festzusetzen.

(2) Die fur Jugend und Familie zustandige Senatsverwaltung setzt die Standards fur
den Flachenbedarf und die raumliche Gestaltung von Jugendhilfeeinrichtungen
fest. Auf der Grundlage der Gesamtjugendhilfeplanung sind der Bestand und der
Bedarf an sozialer Infrastruktur fur die Jugendhilfe in Stadtentwicklungsplanen
nach § 3 Abs. 1 des Gesetzes zur Ausfihrung des Baugesetzbuchs vom 11. De-
zember 1987 (GVBI. S. 2731), das zuletzt durch Artikel IV des Gesetzes vom 19.
Juli 1994 (GVBI. S. 241) geandert worden ist, darzustellen und regelmafig fortzu-
schreiben.

Zehnter Abschnitt
Finanzierung der Jugendhilfe

8§ 47
Forderung der freien Jugendhilfe

(1) Die Trager der freien Jugendhilfe werden vom Land Berlin nach § 74 des Achten
Buches Sozialgesetzbuch sowie nach Mal3gabe der Jugendhilfeplanung geférdert.
Uber Art und Héhe der Forderung entscheiden die Jugendhilfebehorden im Rah-
men der verflugbaren Mittel nach pflichtgemalRem Ermessen. Hierbei sollen insbe-
sondere auch die verschiedenen Grundrichtungen der Erziehung, die Vielfalt der
Inhalte und Methoden sowie die Eignung und Bedeutung fir die Jugendhilfe, Er-
fahrung und Aktivitat der einzelnen Tréger, die von ihnen erbrachten Eigenleistun-
gen sowie die Zuwendungen und die Beteiligung Dritter angemessen bertcksich-
tigt werden. Die Gewahrung von Fdrderungen ist von der Verpflichtung des Emp-
fangers abhangig zu machen, Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen unter
Beachtung der in 8 9 des Achten Buches Sozialgesetzbuch genannten Grundsat-
ze Uber die Grundrichtung der Erziehung und Uber die Férderung der Gleichbe-
rechtigung von Madchen und Jungen anzubieten.

(2) Die fur Jugend und Familie zustandige Senatsverwaltung ist zustandig fur die
Forderung von tberbezirklichen Verbanden sowie von Einrichtungen, Diensten,
Modellvorhaben und Projekten der freien Jugendhilfe, soweit sie den bezirklichen
Bedarf Gbersteigen oder gesamtstadtische Bedeutung haben. Im lbrigen ist das
Jugendamt zustandig fur die Férderung der freien Jugendhilfe. Die fur Jugend und
Familie zustéandige Senatsverwaltung kann voriibergehend Projekte gemeinsam
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mit den Jugendamtern fordern. Diese Anschubfinanzierung durch die fr Jugend
und Familie zustandige Senatsverwaltung setzt voraus, dass die Fortsetzung der
Finanzierung durch das Jugendamt gesichert ist.

(3) Die Forderung der freien Jugendhilfe schliel3t ein, dass den Tragern der freien
Jugendhilfe die zur Aufgabenerfullung erforderlichen Raume, soweit sie sich im
Vermoégen des Landes Berlin befinden, entgeltfrei zur Verfigung gestellt werden.
Die Kostenfreiheit nach Satz 1 gilt auch fir die Uberlassung von Raumen, die ge-
meinsam in 6ffentlicher und freier Tragerschaft genutzt werden.

§48
(weggefallen)

§49
Vereinbarungen tber die Inanspruchnahme von Einrichtungen und Diensten der
freien Jugendhilfe

(1) Mit den Tragern der freien Jugendhilfe und anderen Leistungsanbietern ist der
Abschluss von Vereinbarungen tber die Hohe der Kosten der Inanspruchnah-
me ihrer Einrichtungen und Dienste bei Gewahrung von Individualleistungen
nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch anzustreben. Kostenséatze haben
den Grundsatzen der Wirtschaftlichkeit, der Sparsamkeit und der Leistungsfa-
higkeit Rechnung zu tragen und sind vorzukalkulieren. Die Vereinbarungen
sollen auch Regelungen Uber Zahl und Ausbildung der in den Einrichtungen,
Diensten und Veranstaltungen tatigen Fachkréafte enthalten sowie Anforderun-
gen an die Leistungsinhalte unter Beachtung der in 8 9 des Achten Buches
Sozialgesetzbuch genannten Grundsatze tber die Grundrichtung der Erzie-
hung und Uber die Férderung der Gleichberechtigung von Méadchen und Jun-
gen und der Vorschriften Uber die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
im Sinne des § 5 festlegen. Als Ergebnis eines fachlichen Auswahlverfahrens
kénnen dartber hinaus die Jugendamter Kooperationsvereinbarungen mit den
Leistungserbringern zum Zwecke der fallbezogenen Erschliel3ung und Nutzung
von Ressourcen aus dem sozialen Umfeld der Leistungsberechtigten ab-
schliel3en.

(2) Fur den Abschluss von Vereinbarungen Uber Leistungen, Entgelte und Quali-
tatsentwicklung nach Absatz 1 Satz 1

1. fur Einrichtungen oder Dienste, die den bezirklichen Bedarf Ubersteigen
oder
2. durch die Rahmenvereinbarungen umgesetzt werden,

ist die fr Jugend und Familie zustandige Senatsverwaltung zustandig. Abwei-
chende Vereinbarungen durch die Jugendamter sind nur zulassig, soweit dies
in den Rahmenvereinbarungen vorgesehen ist.

(3) Die fur Jugend und Familie zustandige Senatsverwaltung kann mit Zustim-
mung der Senatsverwaltung fur Finanzen durch Rechtsverordnung bestimmen,
dass die 88 78b bis 78g des Achten Buches Sozialgesetzbuch auch fur andere
Leistungen nach diesem Buch sowie fur vorlaufige Mal3nahmen zum Schutz
von Kinder und Jugendlichen (88 42, 43 des Achten Buches Sozialgesetzbuch)
gelten.

25



Elfter Abschnitt
Sonstige Vorschriften

§ 50°
Hilfe fur delinquente Jugendliche und Heranwachsende

(1) Die Jugendhilfebehérden arbeiten mit der Polizei, der Staatsanwaltschaft, den
Gerichten, anderen zustandigen Stellen und der freien Jugendhilfe zusammen, um
fur straffallig gewordene Jugendliche und Heranwachsende geeignete erzieherische
Hilfen zu entwickeln und einzusetzen, damit Freiheitsentzug vermieden oder verkuirzt
wird, insbesondere bei
1. Absehen von der Verfolgung nach 8§ 45 des Jugendgerichtsgesetzes und Ein-
stellung des Verfahrens nach § 47 des Jugendgerichtsgesetzes,
2. vorlaufigen Anordnungen uber die Erziehung nach § 71 des Jugendgerichtsge-
setzes,
3. Anordnung von Erziehungsmalfiregeln nach den 88 9 bis 12 oder Auflagen
nach § 15 des Jugendgerichtsgesetzes,
4. MalRnahmen nach § 72 des Jugendgerichtsgesetzes und
5. Weisungen und Auflagen bei Aussetzung der Jugendstrafe zur Bewahrung
nach 8 23 des Jugendgerichtsgesetzes und bei Aussetzung des Rests der Ju-
gendstrafe nach den 88 88 und 89 des Jugendgerichtsgesetzes.
Das ortlich zustandige Jugendamt tragt die Kosten der vom Jugendgericht oder
auf der Grundlage von § 45 des Jugendgerichtsgesetzes bestimmten Mal3nah-
men.
(2) Ist wahrend eines Strafverfahrens die Unterbringung eines Jugendlichen nach
8 71 Abs. 2 oder § 72 Abs. 4 des Jugendgerichtsgesetzes angeordnet worden, so
erfolgt die Ausfihrung der Unterbringung in der vom Jugendgericht bestimmten
Einrichtung oder sonstigen betreuten Wohnform (8 34 des Achten Buches Sozial-
gesetzbuch) nach den in der Jugendhilfe geltenden Regelungen. Den Personen-
sorgeberechtigten ist unverzuglich mitzuteilen, wo der Minderjahrige unterge-
bracht ist.

§51
Zusammenarbeit mit Forschung und Lehre

Die Jugendhilfebehdrden sollen mit Forschung und Lehre an Hochschulen und ande-
ren Institutionen zusammenarbeiten, die Arbeitsergebnisse fur die Jugendhilfe aus-
werten, Praxiserfahrungen mitteilen und Forschungen zum Nutzen der Jugendhilfe
anregen und fordern.

3 Die Anfligung von 8§ 50 Abs. 1 Satz 2 tritt auf Grund von Artikel X Abs. 2 des Gesetzes vom 5. Mai 2005
(GVBI. S.282) am ersten Tag des dritten auf die Verkiindung folgenden Kalendermonats, also am 01.08.05, in
Kraft.
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§ 52
Fortbildung und Praxisberatung

(1) Die Jugendhilfebehérden haben dafiir zu sorgen, dass den haupt-, neben- und
ehrenamtlich in der Jugendhilfe tatigen Personen ein ausreichendes Angebot an
Fortbildungsmaéglichkeiten und Praxisberatung zur Verfigung steht.

(2) Fortbildung und Praxisberatung dienen der Erhaltung und der Erweiterung der
fachlichen Qualifikation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Jugendhilfe.
Sie sollen die erforderlichen Kenntnisse, Fahigkeiten und Fertigkeiten vermitteln
und dabei die sozialen und emotionalen Bereiche der Personlichkeit einbeziehen.
Insbesondere sollen sie zu geschlechtsdifferenter Padagogik befahigen sowie zu
einem fachlich qualifizierten Umgang mit der Problematik der sexuellen Gewalt
gegen Madchen und Jungen beitragen.

(3) Die fur Jugend und Familie zustéandige Senatsverwaltung gewahrleistet insbeson-
dere fiir die Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jugendhilfebe-
horden den Zugang zu Bildungsstatten, durch deren Veranstaltungen auch die
Zusammenarbeit der Angehorigen verschiedener, fur die Jugendhilfe bedeutsa-
mer Fachrichtungen sowie der in der freien und der 6ffentlichen Jugendbhilfe tati-
gen Personen geférdert werden soll.

(4) Zur Qualifikation der Pflegepersonen und zur Begleitung ihrer Erziehungstatigkeit
ist sicherzustellen, dass die notwendigen Kurse zur Verfigung stehen.

§ 53°
Sachliche Zustandigkeit fur Leistungen nach dem Zwdélften Buch Sozialgesetzbuch
und Landespflegegeldgesetz

Das Jugendamt ist Uber 8 85 Abs. 1 des Achten Buches Sozialgesetzbuch hinaus
sachlich zustandig fur
1. die Eingliederungshilfe und die Hilfe zur Pflege nach dem Zwdlften Buch So-
zialgesetzbuch sowie nach dem Landespflegegeldgesetz vom 17. Dezember
2003 (GVBI. S. 606) in der jeweils geltenden Fassung fur behinderte oder von
Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche sowie fur junge Volljahrige, so-
fern sie auRerdem Jugendhilfe nach § 41 des Achten Buches Sozialgesetz-
buch erhalten und
2. Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung fir junge Volljahrige nach § 54
Abs. 1 Nr. 1 des Zwdlften Buches Sozialgesetzbuch.

§ 54
Beistandschaft, Amtspflegschaft und Amtsvormundschaft

(1) Die Anderung der 6rtlichen Zustandigkeit fiir die Amtspflegschaft und Amtsvor-
mundschaft nach 8§ 87c des Achten Buches Sozialgesetzbuch ist von dem die
Amtspflegschaft oder die Amtsvormundschatft fihrenden Jugendamt bei Wechsel

4 Die Anderung von § 53 ist auf Grund von Artikel X Abs. 1 des Gesetzes vom 5. Mai 2005 (GVBI. S.282)

(ruckwirkend) mit Wirkung vom 1. Januar 2005 in Kraft getreten.
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des gewohnlichen Aufenthalts innerhalb des Landes Berlin nur zu beantragen, so-
fern das Wohl des Minderjahrigen der Anderung nicht entgegensteht.

(2) Beamte oder Angestellte, denen die Ausibung der Aufgaben nach 8 55 Abs. 2
des Achten Buches Sozialgesetzbuch Ubertragen ist, vertreten nach aul3en
rechtswirksam den Minderjahrigen; die beamtenrechtlichen Verpflichtungen nach
§ 21 des Landesbeamtengesetzes bleiben jedoch unberihrt. Die Vorgesetzten
sollen mit Weisungen nur in solchen Féallen eingreifen, in denen dies zur Abwen-
dung rechtswidrigen Handelns oder eines unmittelbar bevorstehenden Schadens
erforderlich ist.

(3) Das Jugendamt kann eine Beistandschaft mit Zustimmung des Elternteils auf ei-
nen rechtsfahigen Verein Gbertragen, dem dazu eine Erlaubnis nach 8 54 des
Achten Buches Sozialgesetzbuch erteilt worden ist.

§55
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig handelt, wer entgegen § 31 Abs. 1 oder 2 eine Meldung nicht, nicht
richtig, nicht vollstandig oder nicht rechtzeitig vornimmt.

§ 56
Verwaltungsvorschriften, Verwaltungsverfahren

(1) Die zur Ausfuhrung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes und dieses Gesetzes
erforderlichen Verwaltungsvorschriften erlasst die fur Jugend und Familie zustan-
dige Senatsveraltung. Der Landesjugendhilfeausschuss soll vorher gehort werden.

(2) Fur die Durchfihrung dieses Gesetzes sind die Verfahrensvorschriften des Zehn-
ten Buches Sozialgesetzbuch in der jeweils geltenden Fassung maf3geblich.

(3) & 25 des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch ist mit folgenden MafRgaben anzu-
wenden:

1. Die Behorde hat den Beteiligten Einsicht in die das Verfahren betreffenden Ak-
ten zu gestatten, ohne dass deren Kenntnis zur Geltendmachung oder Vertei-
digung ihrer rechtlichen Interessen erforderlich ist, sofern Rechte Dritter da-
durch nicht beeintrachtigt werden.

2. Die Akteneinsicht erfolgt bei der Behérde, die die Akten fuhrt.

§ 57
Anderung des Bezirksverwaltungsgesetzes
(Uberholt)
) § 58
Anderung des Zustandigkeitskatalogs
(Gberholt)
§ 59
Inkrafttreten, AulRerkrafttreten
(Uberholt)

28



	A c h t e r  A b s c h n i t t
	Überwachung der Jugendschutzvorschriften
	Hilfeplan

	Zusammensetzung des Landesjugendhilfeausschusses

